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PRÄSIDIUM DES NATIONALRATES 

PARLAMENT 
1010 WIE N 

Bitte "ellmen Sie das beiliegende Schreiben Zur Kennflli5. 

• Im Falle mündlicher RÜckfragen nützen Sie bitte die 
telefonischen Durchwahlmög/ichkeiten des Amtes. 
Unter e1er angeführten Telefonrllimmw und Klapp", 
erreichen Sie elen zuständigen SilcrltJearbeiter. 

• Bei SChrjft/ichen RüCkiiußenlO(./cm führen Sie bitte 
die Ge." ·gfir3.~l iirp:~. f~ t1'iIp'[t:;-'l:tJ-.. 
rascher n li~tra~dun~ 1i:'i§~)1~ w.~·G'" 

z, . r_ - "9 . t3 q~ten . [11"· ••••• _-.-.... . ••••• ,, __ •• 'vt:/ ..:.. ...... ..:.;t ~1. "'o.! _ 

Datum: 6. GiH. 1986 

! Ve~i,!::-" Z DKI,~~ 
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LANDESSCHULRAT FUR SALZBURG 

An das 
SALZBURG, affi 1 986 -10-03 
Postanschrift: A-SOIO Salzburg, Postfach .530 
Telefon (0662)*~~, Durchwahl Klappe 2528 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 Sachbearbeiter: S tög lehner 

1014 WIE N /Postfach 65 

/-

;'.'" 

TERMIN: 1986-10-15 
Zahl: AD - 7009/5 - 86 

Betr.: 

\Bel Antwortschreiben bitte aniuhren) 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Vergütung der Tätigkeit der Lehrbeauf
tragten, Veranstaltungsleiter, Besuchs
kindergärtner(innen) und Besuchserzeiher 
im Bereich des BMUKS und des BMLF -
Begutachtung - Stellungnajmei 

Bezug: BMUKS GZ. 13.886/4-III/3/86 
vorn 21.8.1986 

Das Kollegium des Landesschulrates für Salzburg hat in seiner Sitzung 
arn 29.9.1986 zu o.a. Bezug wie folgt Stellung genommen: 

Dem Gesetzesentwurf wird grundsätzlich zugestimmt, weil er den aus 
der bisherigen Praxis gewonnenen Erfahrungen Rechnung trägt. Ledig
lich zu § 1, Abs. 5,wird folgende Änderung vorgeschlagen: 
"Ein Halbtag im Sinne der vorstehden Bestirrunungen ist dann gegeben, 
wenn die veranstaltungsleitung an diesem Halbtag mindestens drei 
Stunden umfaßti ••. " 
Begründunq: 
In der Lehrerfortbildung gibt es eine Fülle von regionalen Einzel
veranstaltungen (insbesondere Veranstaltungen der Arbeitsgemein
schaften) die aus organisatorischen Gründen (Rücksichtnahme auf 
die Unterrichts tätigkeit der Lehrer an ihren Scnulen, Anreisezei7 
ten u.ä.m.) nur drei Stunden dauern können. Es wäre ungerecht, wenn 
Leiter solcher wichtigen Veranstaltungen, die sehr oft mit großem 
organisatorischen Aufwand verbunden sind, keine Abgeltung erhielten. 

Nachrichtlich an: 
Amt der Salzburger Landesregierung 
Landesarntsdirektion/Leg 
Chiemseehof 
5010 SALZBURG 

25x Präsidium des ~tionalrates 

Der Arntsführende Präsident: 

;:::::9--- /} ~~ 1/,'-, ,') 

~. '--:::>G~J 
" ---- y PrQ . ag. G. SCHÄ~ 

Abgeordneter zum Naflonalrat 
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